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Stand: Oktober 2021
Stand: Oktober 2021
	NR.
	GEFÄHRDUNG/BELASTUNG
	GEFÄHRDUNG/BELASTUNG BEWERTEN
	WEITERE SCHRITTE
	MASSNAHME WIRKSAM/ SCHUTZZIEL ERREICHT
	Anmerkung

	
	
	vorhanden
	Risiko: g, m, k
	Mögliche Schutzmaßnahmen/Schutzziele
	Maßnahme getroffen /Schutzziel erreicht
	Noch erforderliche (Teil-)maßnahmen
	Bearbeiter*in
	Termin
	
	

	1.
	Organisation, Information, Kenntnisse und Anweisungen

	1.1
	Fehlende Informationen zu Stoffen, Arbeitsmitteln und Arbeits-verfahren
	☐	     
	Alle Gefahrstoffe sind in einem Gefahrstoffverzeichnis erfasst. Die Aufnahme neuer Stoffe in das Verzeichnis ist organisiert.
	☐	     
	     
	     
	
	

	
	
	
	
	Von allen Stoffen sind die gefährlichen Eigenschaften und Sicherheitshinweise/-maßnahmen - insbesondere aus Sicherheitsdatenblättern, Technischen Regeln, DGUV-Literatur - bekannt. Bei unbekannten Stoffen wird von der Maximalgefährdung ausgegangen.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Mögliche physikalische und chemische Wechselwirkungen vorhandener Gefahrstoffe sind bekannt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Mögliche Zersetzungsreaktionen und -auswirkungen sind ermittelt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Herstellungs- und Verwendungsverbote gem. TRGS Anhang IV sind bekannt und werden beachtet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Alle Arbeitsmittel mit erhöhtem Gefährdungspotenzial sind in einem Verzeichnis erfasst. Die Aufnahme neuer Arbeitsmittel in das Verzeichnis ist organisiert.
	☐	     
	     
	     
	
	

	
	
	
	
	Die von Arbeitsmitteln ausgehenden Gefahren, erforderliche Prüfungen und Schutzmaßnahmen sind – insbesondere aus Bedienungsanleitungen, Technischen Regeln, DGUV-Literatur - bekannt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Alle Biostoffe, deren Identität, Risikoeinstufung und Übertragungswege sowie die Art der Tätigkeit (gezielt oder nicht gezielt) sind bekannt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die gefährlichen Eigenschaften vorhandener Biostoffe und mögliche Übertragungswege sind bekannt
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Alle Arbeitsverfahren und Tätigkeiten mit ihrem Einsatz von Stoffen und Arbeitsmitteln sowie der verwendeten Stoffmengen sind für eine Beurteilung hinreichend bekannt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	 
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Fehlende Informationen zu möglichen Gefahrstoff-expositionen und -wirkungen
	☐	     
	Möglichkeiten inhalativer Aufnahme sind ermittelt. Mögliche Raumluftkonzentrationen sind abgeschätzt, berechnet oder werden gemessen und mit den AGW (Arbeitsplatzgrenzwerten) der TRGS 900 abgeglichen.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Möglichkeiten dermaler Gefährdungen sind ermittelt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Möglichkeiten oraler Aufnahme sind ermittelt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Physikalisch-chemische Gefährdungen sind ermittelt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Unzureichende Qualifikation der Beschäftigten und sonstiger Personen
	☐	     
	Beschäftigte werden nur mit Arbeiten beauftragt, für die sie ausreichend fachkundig sowie physisch und psychisch in der Lage sind.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei Einführung neuer Stoffe, Arbeitsmittel, Arbeitsverfahren und bei geänderten wissenschaftlichen Erkenntnissen werden die Beschäftigen durch Schulung/Information qualifiziert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Akut toxische Stoffe Kategorie 1, 2 oder 3, spezifisch zielorgantoxische Stoffe Kategorie 1, krebserzeugende Stoffe Kategorie 1 A oder 1 B oder keimzellmutagene Stoffe Kategorie 1A oder 1B sind nur den für die Verwendung besonders qualifizierten Beschäftigten zugänglich.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Maßnahmen zur Verhinderung des Zu-tritts/der Benutzung durch unzureichend qualifizierte Personen sind getroffen/realisiert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Fehlende Betriebsanweisungen (BA)
	☐	     
	Eine Laborordnung als allgemeine BA ist vorhanden und wird beachtet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei erhöhtem Gefährdungspotenzial sind stoffbezogene BA für Gefahrstoffe (z. B. CMR-Stoffe, akut toxische Stoffe, explosionsfähige Stoffe) und tätigkeitsbezogene BA (z. B. für Gefahrstofflagerung, Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen) erstellt und werden beachtet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Tätigkeitsbezogene BA für Arbeitsmittel mit erhöhtem Gefahrenpotenzial (z. B. Geräte der instrumentellen Analytik, Arbeiten mit Vakuum, Autoklaven, Zentrifugen, Rotationsverdampfer, Mikrowellen) sind erstellt und werden beachtet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Stoffbezogene BA für Tätigkeiten mit Biostoffen mit erhöhtem Gefahrenpotenzial und GVO sind erstellt und werden beachtet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	1.5
	Fehlende Sicherheits-unterweisungen
	☐	     
	Allgemeine Sicherheitsunterweisungen werden vor Aufnahme der Tätigkeit und danach mindestens jährlich in für die beschäftigten verständlicher Form und Sprache auf Grundlage von Betriebsanweisungen, Technischer Regeln (insbes. TRGS 526), DGUV-Schriften usw. durchgeführt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Im Rahmen der Unterweisungen wird auf Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche, schwangere/stillende Frauen hingewiesen.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Besucher und Dienstleister - z. B. Techniker, Reinigungsunternehmen - werden unterwiesen.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Belastungen/Gefährdungen durch falsche Rangfolge der Schutzmaßnahmen
	☐	     
	Bei der Festlegung von Schutzmaßnahmen wird das STOP-Prinzip beachtet:
Substitution vor technischen vor organisatorischen vor persönlichen Maßnahmen.
	☐	     
	     
	     
	
	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Belastungen/Gefährdungen durch nicht ausgeschöpfte Reduzierungspotenziale
	☐	     
	Nach Möglichkeit werden die Stoffe und Arbeitsmittel mit dem geringsten Gefährdungspotenzial eingesetzt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Eingesetzte Stoffmengen, Anzahl der mit gefährlichen Stoffen tätiger Personen, Expositionsdauer und Expositionshöhe sind minimiert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Am Arbeitsplatz sind nur Stoffe in Mengen vorhanden, die für den Fortgang der Arbeit erforderlich sind.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Fehlende persönliche Schutzaus-rüstungen (PSA), ungeeignete Arbeitskleidung
	☐	     
	PSA wird bei Bedarf allen Mitgliedern und Angehörigen der Universität (Beschäftigten und Studierenden) zur Verfügung gestellt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	In Laboratorien wird nur geschlossenes Schuhwerk mit rutschhemmender Sohle getragen.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	In Laboratorien wird immer ein Laborkittel aus schwer entflammbarem Material getragen.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	In Laboratorien wird immer eine geeignete Schutzbrille getragen.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Ein Handschuhplan ist erstellt und wird beachtet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Geeignete Schutzhandschuhe werden bei Gefahr einer Hautkontamination getragen.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Sonstige Schutzbekleidungen wie Schürzen, Stiefel, Gesichtsschutz sind vorhanden und werden bei Bedarf benutzt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	PSA wird instand gehalten und gereinigt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	In Anweisungen für die Beseitigung von Störungen sind die erforderlichen PSA festgelegt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Unzureichende Hygienemaßnahmen
	☐	     
	Labor- und Privatkleidung werden getrennt voneinander aufbewahrt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Ausreichende Waschgelegenheiten sind vorhanden.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Hautschutzpläne sind erstellt und werden beachtet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Ess-, Trink- und Rauchverbote, Verbot der Verwendung von Kosmetika werden beachtet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Ess-, Trink- und Rauchverbote, Verbot der Verwendung von Kosmetika sind getroffen und werden beachtet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Nur gereinigte Arbeitsmitteln und Arbeitsflächen werden benutzt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Freigesetzte Stoffe werden nur mit aus-reichendem Selbstschutz beseitigt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.10
	Fehlende Prüfungen
	☐	     
	Erforderliche sicherheitstechnische Prüfungen werden von dazu befähigten Personen durchgeführt und dokumentiert
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Arbeitsmittel werden vor jeder Benutzung vom Nutzer auf augenscheinliche Sicherheitsmängel geprüft (Sichtprüfung).
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Vor jeder Benutzung werden Schutzeinrichtungen vom Nutzer funktionsgeprüft.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Ungeprüfte oder defekte Arbeitsmittel, PSA, Bauteile oder Installationen werden nicht benutzt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11
	Gefährliche (Allein-)Arbeit
	☐	     
	Gefährliche Arbeiten sind ermittelt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei gefährlichen Arbeiten ist eine zweite Person vor Ort oder es sind Ersatzmaßnahmen (z. B. Verwendung elektronischer Hilfsmittel) getroffen.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.12
	Mangelnde Kennzeichnung
	☐	     
	Erforderliche Kennzeichnungen, Warnungen (z. B. Gefährdungen durch heiße Oberflächen, rotierende Teile, elektrischen Strom), Gebote (z. B. zu tragende PSA) und Verbote (z. B. Zutrittsbeschränkungen) sind angebracht.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.13
	Unzureichende Versuchs-überwachung
	☐	     
	Versuche, bei denen es zu gefährlichen Situationen führen kann, die ein Eingreifen erfordern, werden lfd. überwacht oder durch Schutzmaßnahmen gesichert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Erforderliche Sicherungsmaßnahmen vor Betriebsschluss sind festgelegt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.14
	Fehlende Unterrichtung von Behörden
	☐	     
	Erforderliche Unterrichtungen von Behörden vor Aufnahme der Tätigkeit, wiederkehrend und bei schweren Störungen sind organisiert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	 
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.15
	Gefährdungen durch unzureichende Koordination
	☐	     
	Beschäftigte informieren sich gegenseitig über sicherheitsrelevante Punkte und stimmen Arbeiten miteinander ab.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Arbeiten an Sicherheitseinrichtungen werden erst nach Freigabe durch die verantwortliche Person durchgeführt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Arbeiten von Betriebsfremden sind mit den betrieblichen Tätigkeiten koordiniert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	 
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.16
	Erhalt und Überwachung der Gesundheit
	☐	     
	Erforderliche Arbeitsmedizinische Vorsorge ist gem. ArbMedVV ermittelt und wird veranlasst/angeboten.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Erforderliche Eignungsuntersuchungen werden veranlasst.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.17
	Überschreitung der laborüblichen Bedingungen (Definition siehe TRGS 526. Punkt 3.3.3)
	☐	     
	Eine Überschreitung der laborüblichen Bedingungen ist vermieden oder es werden Schutzmaßnahmen aufgrund zusätzlichen Gefährdungsbeurteilung durchgeführt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	 
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.18
	Fehlende Informationen zum grundsätzlichen Verhalten bei Notfällen
	☐	     
	Die Aushänge mit Informationen und Hinweisen zum Verhalten bei Notfällen sind bekannt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die Rufnummer von Feuerwehr/Rettungswagen (112) ist an den Telefonen vorhanden.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Standorte des Erste-Hilfe-Materials, Brandbekämpfungsmaterials und Not-Aus-Einrichtungen sind bekannt und jederzeit zugänglich.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die Funktion von Sicherheitseinrichtungen ist  bekannt und jederzeit gewährleistet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Notfallübungen werden regelmäßig durchgeführt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die Einweisung und Information von Rettungskräften ist organisiert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die Evakuierung von Personen mit Einschränkungen sowie hilflosen Personen ist organisiert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	 
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.19
	Nicht nutzbare Flucht- und Rettungswege
	☐	     
	Flucht- und Rettungswege sind immer uneingeschränkt nutzbar.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	An jedem Arbeitsplatz ist ein zweiter Fluchtweg vorhanden und bekannt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Flucht- und Rettungspläne sind vorhanden, zugänglich und bekannt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	 
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.20
	Erste Hilfe
	☐	     
	Eine ausreichende Anzahl Ersthelfer*innen (10% der Beschäftigten) ist benannt, geschult und bekannt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Erste-Hilfe-Material ist immer rasch verfügbar.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	 
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.21
	Mängel bei der Vermeidung von Bränden/ Explosionen und Minimierung deren Auswirkungen
	☐	     
	Die Brandschutzordnung der Universität ist bekannt und wird beachtet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Brandlasten werden soweit wie möglich vermieden.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei Arbeitsverfahren mit Brand-/Explosionsgefahren werden immer Schutzmaßnahmen ermittelt und getroffen.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Geeignete Löschmittel (Feuerlöscher) sind vorhanden, leicht zugänglich, die Standorte sind gekennzeichnet und bekannt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Ausreichend viele Beschäftigte regelmäßig an Brandbekämpfungsübungen teil.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Flurabschnitts- und Treppenraumtüren werden nicht blockiert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Evakuierungshelfer*Innen sind benannt, unterwiesen und bekannt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Brandschutzhelfer*Innen sind benannt, geschult und bekannt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.22
	Gefährdungen bei der Beseitigung von Störungen
	☐	     
	Schutzmaßnahmen zum Verhalten bei Störungen sind ermittelt und bekannt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Störungen werden nur von fachkundigen Personen und ohne Eigengefährdung beseitigt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei Störungen zu informierende Personen sind festgelegt und bekannt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Schutz von Jugendlichen

	2.1
	Gefährdende Arbeitszeiten
	☐	     
	Die im Jugendarbeitsschutzgesetz festgelegten Arbeits-, Pausen- und Ruhezeiten werden beachtet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Weitere Gefährdungen
	☐	     
	Jugendliche sind folgenden Faktoren nicht ohne fachkundiger Aufsicht ausgesetzt:
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Unfallgefahren, die sie aufgrund mangelnder Erfahrung nicht erkennen oder abwenden können;
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Arbeiten, die ihre physische oder psychische Leistungsfähigkeit übersteigen;
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	außergewöhnliche Hitze, Kälte, Nässe;
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	schädliche Einwirkung von Lärm, Erschütterung, Strahlung; 
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Gefahrstoffen bei Überschreitung der AGW;
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Schädlichen Einwirkungen von Biostoffen.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Beschäftigungsbeschränkungen wir werdende/stillende Mütter

	3.1
	Gefährdungen für werdende/stillende Mütter und Kinder
	☐	     
	Frauen wird empfohlen, dem Personal- bzw. Studierendenservice Schwangerschaften möglichst rasch mitzuteilen, damit erforderliche Schutzmaßnahmen getroffen werden können.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Frauen werden über mögliche Gefährdungen für Mutter und Kind im jeweiligen Arbeitsbereich informiert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Im Falle der Beschäftigung von schwangeren oder stillenden Frauen, werden gesonderte Gefährdungsbeurteilungen durchgeführt (siehe Mutterschutz im Intranet).
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Gefährdungen durch Gestaltung des Arbeitsraumes/der Arbeitsumgebung
	
	

	4.1
	Arbeitsräume – zu geringe(r) Raumabmessungen, Bewegungs-fläche, Luftraum
	☐	     
	Arbeitsplätze sind mindestens 1 m tief und werden nicht von benachbarten Flächen mit anderen Funktionen überlagert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die notwendige Breite von Verkehrswegen in Laboratorien von mindestens 0,90 m ist jederzeit vorhanden.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Fluchttüren können jederzeit ohne Hilfsmittel geöffnet werden.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Lager- und Abstellflächen reichen aus.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	Ungünstige klimatische Bedingungen
	☐	     
	Große Wärmeströme werden möglichst direkt erfasst und abgeleitet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	 
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Unzureichende Beleuchtung
	☐	     
	Die Beleuchtungsstärke ist für die jeweilige Sehraufgabe ausreichend.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Blendung ist vermieden.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	 
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Unzureichende Verkehrswege
	☐	     
	Notwendige Flurbreiten außerhalb von Laboratorien von mindestens 1,25 m sind jederzeit vorhanden.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Sichtfenster in Türen sind unverdeckt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	 
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Sturz auf der Ebene, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken, Fehltreten
	☐	     
	Der Fußboden und Treppenstufen sind jederzeit trittsicher (z. B. keine größeren Unebenheiten, Flüssigkeiten werden aufgenommen, kein Abstellen von Gegenständen).
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Keine Stolpergefahren in Arbeits- und Verkehrsbereichen durch Kabel, abgestellte Gegenstände etc.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Festes, geschlossenes und trittsicheres Schuhwerk wird getragen.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.6
	Absturz
	☐	     
	Beim Aufbau und Bedienen hoher Apparaturen sowie bei anderen hochgelegenen Arbeiten außerhalb des Greifbereichs werden Leitern oder Tritte benutzt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	 
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.7
	Ertrinken
	☐	     
	Bei Arbeiten am Wasser (z. B. Probenahme, Gewässerpflege) werden Rettungswesten getragen.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Stehen für Probenahmen keine sicheren Standorte zur Verfügung, wird diese Tätigkeit als gefährlichen Alleinarbeit mindestens zu zweit ausgeführt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Gefährdungen durch Nichtbeachtung ergonomischer Anforderungen

	5.1
	Belastungen durch Heben, Tragen, Halten
	☐	     
	Die Lasten sind minimiert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Arbeitsverfahren sind so gestaltet, dass Lasten möglichst körperschonend bewegt werden können.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Hilfsmittel - z. B. Transportwagen, Hubeinrichtungen usw. werden bereitgestellt und verwendet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Über wirbelsäulenschonendes Heben und Tragen wird informiert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Gymnastik und Ausgleichssport werden angeboten.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.2
	Einseitige körperliche Belastungen
	☐	     
	Zwangshaltungen werden vermieden.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Stehhilfen stehen bei Bedarf zur Verfügung.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	An Bildschirmen kann belastungsfrei gearbeitet werden (keine Blendungen, Reflexionen, Spiegelungen, Beinfreiheit ist vorhanden).
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Pausen bei lang andauernden, einseitigen Arbeiten werden gemacht.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei der Beschaffung von Anlagen und Geräten werden ergonomische Gesichtspunkte berücksichtigt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	 
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.3
	Gestörte Informations-aufnahme
	☐	     
	Optische Signalgeber und Anzeigen sind gut erkennbar. Die Informationen sind verständlich.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Monotone Tätigkeiten werden möglichst vermieden.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	 
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.4
	Erschwerte Handhabbarkeit von Arbeitsmitteln
	☐	     
	Bedienelemente sind leicht erreichbar, gegen unabsichtliche Betätigung gesichert und ausreichend gekennzeichnet
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Mechanische Gefährdungen

	6.1
	Quetsch-, Scherstellen, rotierende Materialien etc.
	☐	     
	Quetsch-/Scherstellen, rotierende Materialien etc. sind gesichert, z. B. durch Abdeckung, Abschirmung, Abschalteinrichtungen, Zweihandschaltung usw.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Ecken und Kanten im Arbeitsbereich sind gesichert, z. B. durch Schutzprofile.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Erforderliche persönliche Schutzausrüstung ist ermittelt und wird benutzt, z.B. Schutzschuhe, Schutzhandschuhe, Haarnetze, enganliegende Kleidung.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	An sich bewegenden oder drehenden Maschinen werden aber keine Handschuhe oder Schmuck getragen.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.2
	Unkontrollierte Bewegungen bei Lagerung und Transport
	☐	     
	Transportvorgänge werden abgesprochen.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Transportwege werden abgesperrt, ggf. freigeräumt, sind bei Transport einsehbar.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Lagereinrichtungen sind mit der Maximalbelastung gekennzeichnet. Die Maximalbelastung wird beachtet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Schutzschuhe werden bei der Handhabung schwerer Gegenstände getragen.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Schutzhandschuhe werden beim Transport scharfkantiger Gegenstände oder Quetschgefahr getragen.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Weitere PSA wird bei Bedarf getragen (z. B. eng anliegende Kleidung).
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Materialien sind gegen Herabfallen, Umstürzen etc. gesichert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Unkontrollierte Bewegungen bei Zersplitterung
	☐	     
	Bei Berstgefahren sind Schutzvorkehrungen – z. B. Maßnahmen zur Vermeidung, Abschirmung - getroffen.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	(Glas-)Apparaturen sind spannungsfrei aufgebaut und standsicher.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Große Behälter werden in Greifhöhe abgestellt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Maßnahmen gegen Überhitzungen von Apparaturen sind getroffen.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Destillationsapparaturen sind: 
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	in ihrer Größe der Menge und Art des Destillationsgutes angepasst;
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	so ausgewählt, dass kein Stau von Dampf oder Kondensat auftreten kann;
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	mit einem ausreichend wirksamen Kühler ausgestattet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Zur Vermeidung von Siedeverzügen sind geeignete Maßnahmen getroffen.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.4
	Schnitt- und Stich-verletzungsmöglichkeiten
	☐	     
	Spitze/scharfe Gegenstände (z. B. Glasbruch, Nadeln, Kanülen) werden so aufbewahrt, dass keine Verletzungsgefahr durch Hineingreifen besteht.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Festsitzende Schliffverbindungen werden z. B. durch Klopfen mit einem Holzstiel, durch vorsichtiges, aber rasches Anwärmen mit Heißluft oder mit warmen Wasser gelöst. Flaschen werden dabei mit einem Tuch gesichert oder es wird über einer Auffangwanne gearbeitet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Zu entsorgende spitze/scharfe Abfälle werden getrennt in geeigneten Abfallbehältern gesammelt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Gefährliche Oberflächen

	7.1
	Verbrennungen an heißen Oberflächen
	☐	     
	Heiße Oberflächen sind gegen Berührung geschützt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Technische Einrichtungen zum Überhitzungsschutz sind vorhanden.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	 
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	Verletzung an hervor-stehenden Teilen
	☐	     
	Hervorstehende Bedienelemente/Maschinenteile/Werkstücke etc. sind abgeschirmt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Elektrische Gefährdungen

	8.1
	Elektroinstallationen und -geräte
	☐	     
	Elektrische Sicherheitseinrichtungen (z.B. Notaus- und RCD-Schalter, Überstromschutz, Trenntrafo) sind vorhanden und funktionsfähig.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die Funktion der Notausschalter ist bekannt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Auf Steckdosenleisten und Verlängerungskabel wird zugunsten von Festinstallationen verzichtet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Es werden nur mangelfrei geprüfte Arbeitsmittel benutzt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Es werden nur für den Einsatzort geeignete Betriebsmittel eingesetzt (Schutz vor Nässe, Explosionsschutz)
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Elektrostatische Aufladungen werden vermieden.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Gefahrstoffe

	9.1
	Gefährdung durch Inhalation
	☐	     
	Mit krebserzeugenden, erbgutverändernden, fruchtgefährdenden, fruchtschädigenden Stoffen wird nur in geschlossenen Systemen gearbeitet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Vor Arbeitsbeginn wird die Be- und Entlüftung der Laboratorien eingeschaltet und deren Betrieb überwacht. Bei Störungen werden Arbeiten, bei denen gefährliche Raumluftkonzentrationen entstehen können, sofort eingestellt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Türen und Fenster werden zur Vermeidung unerwünschter Luftströmungen geschlossen gehalten.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Werden bei Arbeiten gefährliche Mengen an Gasen, Dämpfen, Aerosolen frei, wird immer im Abzug gearbeitet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Mit neuen oder noch nicht ausreichend untersuchten Stoffen wird grundsätzlich im Abzug gearbeitet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Strömungsverhältnisse in Abzügen werden nicht gestört. Frontschieber werden geschlossen gehalten.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei Über- oder Unterschreitung der Sollluftmenge von Abzügen wird die Tätigkeit bis zur Mangelbeseitigung unterbrochen.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Austretende Stoffe werden an der Entstehungsstelle abgesaugt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Ultraschallbäder werden geschlossen betrieben oder abgesaugt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Nebel und Gase aus Vakuumpumpen werden gefahrlos abgeleitet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Abdestillierte Dämpfe werden kondensiert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	 
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.2
	Gefährdung durch Verschlucken
	☐	     
	Gefahrstoffe werden nicht in Lebensmittelbehältern oder Behältern, die damit verwechselt werden können, aufbewahrt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	In Laboratorien sind keine Lebensmittel oder Getränke vorhanden.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die Grundsätze der Hygiene sind bekannt und werden beachtet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.3
	Gefährdung durch Haut- Schleimhautkontakt
	☐	     
	Alle kontaminierten Arbeitsmittel werden bei Nutzungsende gereinigt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Kontaminierte Kleidung wird sofort gewechselt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Arbeitsmittel und –flächen werden bei Arbeitsende gereinigt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die Grundsätze der Hygiene sind bekannt und werden beachtet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Es wird immer Labor-Schutzkleidung (Kittel), geschlossenes Schuhwerk und eine Schutzbrille  getragen.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei Gefahr einer Kontamination der Hände werden resistente Schutzhandschuhe getragen und bei Überschreitung der Durchbruchzeiten gewechselt. Ein Handschuhplan ist erstellt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Schutzhandschuhe werden nur am betreffendem Arbeitsplatz benutzt, um Verschleppungen zu vermeiden.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Zur Reduzierung der Hautbelastungen ist ein Hautschutzplan erstellt und wird beachtet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Körper- und Augenduschen sind funktionsfähig. Die Beschäftigten sind in ihre Funktion eingewiesen.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.4
	Gefährdungen durch Brände/ Explosionen
	☐	     
	Explosionsschutzdokumente sind erstellt und werden beachtet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Insbesondere bei brennbaren und explosionsfähigen Stoffen wird das Minimierungsgebot beachtet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei möglicher Freisetzung brennbarer Gase, Dämpfe, Aerosole wird im Abzug gearbeitet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Mit explosionsgefährlichen Stoffen wird nur an abgeschirmten Arbeitsplätzen gearbeitet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Mit selbstentzündlichen Stoffen wird nur im Abzug gearbeitet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Hitze, Flammen, elektrostatische Aufladung, Schlag, Reibung und andere Zündquellen werden von brennbaren Stoffen und explosionsfähigen Stoffen ferngehalten.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Eine Verdämmung explosionsfähiger Stoffe wird vermieden.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Das Volumen von Behältern für brennbare Flüssigkeiten für den Tagesgebrauch beträgt max. 1,0 l.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Zu kühlende brennbare Flüssigkeiten werden ausschließlich in Kleinmengen und nur in Kühlschränken mit explosionsgeschütztem Innenraum gelagert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Explosionsfähige Stoffe werden nicht zusammen mit brennbaren Gefahrstoffen oder Druckgasen gelagert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Brennbare Stoffe werden nur im explosionsgeschützten Teil des Gefahrstofflagers oder in Sicherheitsschränken gelagert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Brenngaskartuschen und Druckgasflaschen werden nur im dafür vorgesehenen Lager gelagert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Flammpunkte von Wärmeträgern werden deutlich unterschreiten.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Brennbare Flüssigkeiten werden nicht offen verdampft.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Destillationsapparaturen sind richtig dimensioniert, nicht kondensierte Dämpfe werden gefahrlos abtransportiert, Destillationsvorlagen sind gesichert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Beim Betrieb von Mikrowellenöfen und Mikrowellenaufschlusssysteme werden Brände, Explosionen vermieden, z. B. durch mechanische Durchlüftung, Ex-Sensoren.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	In Wärmeschränken werden keine Stoffe getrocknet, die explosionsfähige Atmosphären bilden können.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Gefährliche Vermischungen in Apparaturen werden - z. B. durch Reinigung, Nutzungsbeschränkungen – vermieden.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Es werden für Brenngase nur geeignete und geprüfte Schläuche verwendet und sicher befestigt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Dünnwandige Glasgefäße werden nur für Kleinmengen brennbarer Flüssigkeiten verwendet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Wärmequellen werden so installieren, dass sie rasch entfernt werden können.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Es werden möglichst nur elektrische Heizeinrichtungen verwenden.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Temperaturüberschreitungen von Heizgeräten sind durch Absicherung verhindert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die thermische Belastbarkeit der Werkstoffe von Abzügen wird beachtet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die Überschreitung der Maximaltemperatur von Bädern wird sicher verhindert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Maßnahmen gegen explosionsgefährliche Zersetzungsreaktionen sind getroffen, z. B.:
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Ammoniakalische silbersalzhaltige Lösungen werden sofort weiterverarbeitet;
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Acetylen kommt nicht mit Kupfer in Kontakt;
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	bei Tätigkeiten mit Perchlorsäure ist sichergestellt, dass sich keine Perchlorate bilden;
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Alkalimetalle und deren Amide kommen nicht mit Luft in Kontakt;
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Eine Peroxidbildung in Stoffen ist vermieden, ggf. wird insbesondere vor einer Destillation oder dem Adampfen getestet und die Peroxide werden beseitigt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Der Mitteleinsatz zur Desinfektion von Sicherheitswerkbänken ist minimiert. Die Mittel werden nicht versprüht.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Es wird nur Arbeitskleidung getragen, die im Brandfall kein gefährliches Brenn- oder Schmelzverhalten zeigt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Kleiderbrände werden mit der schnellsten Methode bekämpft.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Sicherheitseinrichtungen werden regelmäßig geprüft.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Feuerlöscheinrichtungen (Handfeuerlöscher) sind vorhanden und deren Funktion ist bekannt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Lösch- und Räumungsübungen werden durchgeführt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Den Beschäftigten ist das Verfahren zur Alarmierung und Einweisung der Feuerwehr bekannt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.5
	Gefährdungen durch fehlende Hinweise/ Informationen auf/zu Stoffe(n)
	☐	     
	Behälter, Rohre, Apparaturen mit gefährlichen Stoffen sind gekennzeichnet mit:
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Stoff-/Zubereitungsbezeichnung, Handelsname/-bezeichnung, Inhaltsstoffe bei Zubereitungen, Gefahrenpiktogramm(en), Signalwort, Gefahrenhinweise (H-Sätze), Sicherheitshinweise (P-Sätze), ergänzende Informationen wie EUH-Sätze (fett+unterstr. = erf. Kennz. bei vorliegenden Infos wie Sicherheitsdatetenb. / fett = erf. Kennz. im Labor / alles = vollständige Kennz. einschl. Empfehlung
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.6
	Gefährdungen durch Mängel bei der Lagerung und Bereithaltung
	☐	     
	Im Laboratorium wird nur der Tagesbedarf an Gefahrstoffen aufbewahrt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Gefahrstoffe werden in geeigneten Behältern gelagert, z. B. resistentes Material, abdunkelndes Material, dicht verschließbar.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Große oder zerbrechliche Behälter werden nicht über Augenhöhe gelagert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Zum Schutz vor Gewässerverunreinigungen werden Gefahrstoffe über Auffangwannen gelagert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Zum Umfüllen werden geeignete Hilfsmittel benutzt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Der Lagerbestand wird mindestens jährlich auf sicheren (keine Zersetzungsanzeichen, kein Auslaufen etc.) Zustand geprüft.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.7
	Gefährdungen durch Rückstände
	☐	     
	Gefährdungen des Reinigungspersonals und anderer Beschäftigter durch Rückstände werden vermeiden.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Frei gesetzte/verschüttete Stoffe werden zügig mit ausreichendem Selbstschutz beseitigt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.8
	Gefährliche Abfälle
	☐	     
	Abfälle werden getrennt, in geeigneten Behältern (für den Transport auf der Straße) und an geeigneten Orten (Gefahrstoffschränke, -lager) gesammelt. 
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Abfälle sind nach den Vorgaben der Gefahrstoffverordnung und zusätzlich mit dem Namen des Abfallerzeugers gekennzeichnet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.9
	Gefährdungen beim Transport
	☐	     
	Nicht bruchsichere Gefäße werden mit einer geeigneten Tragevorrichtung transportiert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Nicht bruchsichere Gefäße werden beim Hantieren unterstützt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Flüchtige Gefahrstoffe werden nicht zusammen mit Personen im Aufzug befördert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	9.10
	Gefährdungen durch unerwartete Reaktionen
	☐	     
	Stoffe werden mindestens jährlich auf sicheren (keine Zersetzungsanzeichen, kein Auslaufen etc.) Zustand geprüft.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Für Sauerstoff werden nur entsprechend gekennzeichnete Druckminderer verwendet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Ventile von Druckgasflaschen mit oxidierendem Inhalt werden langsam geöffnet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die ungleichmäßige Temperaturverteilung und hohe Wärmekapazität von Sandbädern wird beachtet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Das Eintropfen von Flüssigkeiten in Reaktionsgefäße aus Absorptionsröhrchen wird verhindert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei beginnenden Zersetzungsprozessen wird die Beheizung sofort abgeschaltet und der Gefahrenbereich geräumt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Gefährliche Vermischungen werden durch Puffergefäße verhindert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Hochkonzentrierte Salpeter- und Perchlorsäure wird so aufbewahrt, dass bei Bruch keine gefährlichen Reaktionen möglich sind.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Biologische Gefährdungen

	10.1
	Infektionen und Vergiftungen durch Biostoffe
	☐	     
	Nach dem Austritt von Agenzien wird desinfiziert. Böden werden regelmäßig gereinigt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Ein Hygieneplan ist erstellt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Nahrungs- und Genussmittel werden nicht mit ins Labor genommen.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Im Labor wird nicht gegessen, getrunken, geraucht, geschminkt etc.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	PSA (Laborkittel, Schutzbrille, Handschuhe) wird getragen und bei Kontamination sofort gereinigt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	PSA und Straßenkleidung werden getrennt voneinander aufbewahrt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Schutzhandschuhe werden nur im Arbeitsbereich getragen, um Verschleppungen zu vermeiden.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Schutzkleidung wird vor Weitergabe an die Reinigung ggf. autoklaviert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Nach Arbeitsende werden die Hände desinfiziert, gewaschen, nachgefettet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Es wird nicht mit dem Mund pipettiert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Aerosolbildung wird vermieden.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei nicht gezielten Tätigkeiten wird die Identität der benutzten Organismen bei Bedarf kontrolliert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.2
	Gefährdungen durch gentechnisch veränderte Organismen GVO
	☐	     
	Ein(e) Projektleiter*in ist schriftlich beauftragt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Ein(e) Beauftragte(r) für biologische Sicherheit ist bestellt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Eine Betriebsanweisung ist erstellt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Eine Genehmigung des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes liegt vor.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	Psychosoziale Gefährdungen

	11.1
	Arbeitssituationen
	☐	     
	Allen Beschäftigten werden einmal jährlich Mitarbeiter*innengespräche angeboten, in dem auch belastende Arbeitssituationen erörtert werden können. 
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]
	
	
	
	
	
	

	12.
	Gefährdungen durch laborspezifische Einwirkungen / bei laborspezifischen Tätigkeiten

	12.1
	Apparaturen – Gefährdungen durch unerwartete Ereignisse
	☐	     
	Zwischen gegenüberliegenden Arbeitsplätzen ist Spritzschutz montiert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Maßnahmen zur Abwendung gefährlicher Situationen durch Stromausfall sind getroffen.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Apparaturen werden standsicher aufgebaut.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Maßnahmen gegen ungewollten Stoffaustritt sind getroffen, z. B. werden Verbindungen zwischen Apparaturteilen gesichert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Siedeverzug wird vermieden.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.2
	Gefährdungen durch Druck und Vakuum
	☐	     
	Der Schutz gegen Splitter wird durch Abschirmung, Druckentlastungen, Beklebung, PSA sichergestellt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Frontschieber von Abzügen werden geschlossen gehalten.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bombenrohre werden möglichst nicht verwendet. Bei unumgänglicher Verwendung werden sie mit einer Stahlhülse geschützt und aus dieser nur drucklos entnommen.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei Druckunterschieden werden keine Gummistopfen benutzt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Zu evakuierende und mit Druck beaufschlagte Geräte werden so ausgewählt, dass sie den zu erwartenden Belastungen standhalten. 
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Glasgeräte werden vor dem Evakuieren auf Beschädigungen geprüft.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Evakuierte Glasgefäße werden nicht einseitig erhitzt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Vakuummantelgefäße und Dewargefäße sind mit einem Schutzmantel versehen.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Das Verstopfen von Apparaturen wird durch entsprechende Arbeitsanweisungen vermieden.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei Bedarf werden in Versuchsaufbauten Überdrucksicherungen eingebaut.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Druckminderer werden anstelle von Nadelventilen verwenden.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Rotationsverdampfer gegen Implosion, Zerknall oder Explosion sicher und im Abzug betreiben.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.3
	Gefährdungen beim Betrieb von Kühlbädern
	☐	     
	Tierkühlbäder werden umgehend nach Gebrauch abgedeckt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Lösemittelbädern wird Trockeneis nur langsam zugeführt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die Verweilzeiten von flüssigem Stickstoff in offenen Gefäßen sind begrenzt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.4
	Gefährdungen beim Betrieb von Wärmeschränken
	☐	     
	Stoffaustritte sind verhindert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Thermisch instabile Stoffe werden nur mit zusätzlicher Temperatur-Sicherheitseinrichtung getrocknet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.5
	Gefährdungen beim Betrieb von Druckgasflaschen
	☐	     
	Brennbare Druckgase werden nur über die Gasversorgungsanlage zur Verfügung gestellt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Gasflaschen werden nur mit Schutzkappe, auf einem Flaschenwagen und nicht zusammen mit Personen im Aufzug transportiert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Druckgasflaschen werden gegen Umstürzen gesichert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Toxische Druckgase werden nicht verwendet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Entnahmestellen sind eindeutig gekennzeichnet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Manometer an Druckminderern werden nur von dazu befähigten Personen gewechselt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Undichte Verschraubungen werden nur bei geschlossener Flasche angezogen.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Zum Öffnen von Druckgasflaschen werden keine das Drehmoment erhöhenden Werkzeuge benutzt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	An Räumen mit Druckgasflaschen sind Warnzeichen aus Metall angebracht.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Druckgase werden vor Hitze geschützt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.6
	Hautgefährdung durch Feuchtearbeit
	☐	     
	Feuchtearbeit (Arbeiten von > 2h/d in feuchtem Milieu oder das Tragen flüssigkeitsdichter Handschuhe) ist ermittelt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Feuchtearbeit ist (z. B. durch den Einsatz von Spülmaschinen, Arbeitsverteilung auf mehrere Beschäftigte) minimiert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Es werden Schutzhandschuhe mit Stoffunterziehhandschuhen getragen.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Ein Hautschutzplan ist erstellt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.7
	Gefährdungen durch Lärm
	☐	     
	Lärm wird durch technische Maßnahmen soweit wie möglich reduziert.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Lärmbereiche sind ermittelt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Gehörschutz wird ab 80 dB(A) angeboten.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Gehörschutz wird ab 85 dB(A) benutzt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.8
	Gefährdungen durch Ultraschall
	☐	     
	Ultraschallquellen sind soweit wie möglich gekapselt/abgeschirmt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Ultraschallbäder werden geschlossen betrieben.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Es wird nicht Ultraschallbäder gegriffen.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.9
	Gefährdungen durch nicht ionisierende Strahlung
	☐	     
	Laserstrahlung wird durch Gehäuse abgeschirmt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei offenen Laserstrahlern: 
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bestellung einer/eines Laserschutzbeauftragten.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Reflektierende Oberflächen werden vermieden.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Die Strahlenexposition von Augen und Haut wird vermieden.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Eine Genehmigung des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes liegt vor.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	UV-Strahlung:
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Natürliche UV-Strahlungsexposition ist minimiert (z. B. durch Verhaltensregeln, Beschattung).
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Künstlicher UV-Strahlungsexposition ist minimiert (z. B. durch Abschirmung etc.).
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
10
	Gefährdungen durch ionisierende Strahlung
	☐	     
	Die Strahlenschutzanweisung wird beachtet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Expositionsdauer und Anzahl exponierter Beschäftigter sind beschränkt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Erf. Genehmigungen des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamtes liegen vor.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
11
	Gefährdungen durch hohe Flussdichten elektro-magnetischer Felder
	☐	     
	Zu starken Magneten werden ausreichende Abstände eingehalten.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Gefährlicher Bereiche sind gekennzeichnet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
12
	Gefährdungen durch Kontakt mit heißen oder kalten Medien
	☐	     
	Maßnahmen gegen Splitterflug, Spritzer und Stoffaustritt sind getroffen.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Heizbäder sind so aufgestellt, dass sie gefahrlos höhenverstellbar sind.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Bei Arbeiten mit tiefkalten verflüssigten Gasen wird PSA (Handschuhe, Gesichtsschutz, Schutzbrille) getragen.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Dewargefäße verfügen über einen Schutzmantel und sind bei der Befüllung mit tiefkalten verflüssigten Gasen trocken und sauber.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Tiefkalte verflüssigte Gase werden nur in kleinen Portionen in Kühlbadflüssigkeiten gegeben.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
13
	Gefährdungen beim Betrieb von Mikrowellenöfen
	☐	     
	Es werden nur Geräte mit Leistungsregelung und Druckentlastungsmöglichkeit verwendet.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Es werden nur kleine Flüssigkeitsmengen in ausreichend großen Gefäßen erhitzt.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	Siedeverzug wird vermieden.
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Sonstiges

	
	
	☐	     
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	☐	     
	
	☐	     
	     
	     
	☐	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
ALLGEMEINE HINWEISE UND BEMERKUNGEN

Zur Vermeidung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten sowie berufsbedingter Erkrankungen ist es erforderlich, die mit beruflichen und studentischen Tätigkeiten verbundenen Gefährdungen zu beurteilen sowie geeignete Schutzmaßnahmen zu ermitteln und zu treffen. Die sog. Gefährdungsbeurteilung (GB) ist gem. Arbeitsschutzgesetz zu dokumentieren. 
Diese Vorlage ist eine Arbeitshilfe zur Erstellung der Beurteilung. Die vorliegende Tabellenform ist ein bewährtes Instrument, die Ausgestaltung einer Gefährdungsbeurteilung ist aber frei wählbar. Sie können entscheiden, ob Sie diese Vorlage nutzen oder aber eine Ihren Belangen angepasste Form wählen. Eine vorgefertigte Prüfliste kann viele aber nicht sämtliche Tätigkeitsaspekte abdecken. Aus diesem Grund haben Sie in dieser frei formatierbaren Tabelle die Möglichkeit der Bearbeitung: Sie können weitere von Ihnen erkannte Gefährdungen und Belastungen aufnehmen, diese bewerten und Schutzmaßnahmen festlegen aber auch Unzutreffendes löschen. Es ist es sinnvoll, gleiche Tätigkeiten oder Arbeitsbereiche mit vergleichbaren Gefährdungen in einer Gefährdungsbeurteilung zusammenzufassen. 
Für eine umfassende Gefährdungsermittlung und -bewertung sowie zur Festlegung wirksamer und akzeptierter Maßnahmen ist es sinnvoll, die Beurteilung gemeinsam mit den betroffenen Beschäftigten durchzuführen. 
Viele nützliche Hinweise auf Gefährdungen und Schutzmaßnahmen finden Sie auch in Handbüchern und Bedienungsanleitungen zu technischen Geräten oder in den von Lieferanten mitgelieferten Sicherheitsdatenblättern sowie unter https://www.umwelt-online.de/.
 
· Die Spalte „GEFÄHRDUNG/BELASTUNG“ benennt Themenfelder, von denen Gefährdungen oder Belastungen ausgehen können.
· In der Spalte „vorhanden“ kann dokumentiert werden, ob die Gefährdung/Belastung bei der konkret beurteilten Tätigkeit/dem beurteilten Arbeitsverfahren vorhanden ist.
· Die Spalte „Risiko“ dient der Risikoeinschätzung der Gefährdung/Belastung: gering, mittel, hoch. Je höher die Eintrittswahrscheinlichkeit und größer das mögliche Schadensausmaß, desto größer das Risiko. Ein hohes Risiko erfordert bauliche oder technische Maßnahmen mit hoher Schutzwirkung. Defizite bei hohem Risiko erfordern unverzügliches Handeln. Sind Eintrittswahrscheinlichkeit und mögliches Schadensausmaß gering, reichen auch organisatorische oder personenbezogene Maßnahmen aus.
· Unter „Mögliche Schutzmaßnahmen/Schutzziele“ sind geeignete Vorkehrungen genannt, die getroffen werden könnten. Ist die genannte Schutzmaßnahme im konkreten Fall umgesetzt bzw. das Schutzziel erreicht, kann dies in der folgenden Spalte „Maßnahme getroffen/Schutzziel erreicht“ dokumentiert werden. Nicht genannte aber getroffene Maßnahmen sind ergänzend aufzunehmen.
· Nach der Bewertung der Gefährdung/Belastung können in der Spalte „Noch erforderliche (Teil-)maßnahmen“ die zum Schutz der Beschäftigten/Studierenden noch notwendigen Schutzmaßnahmen beschrieben werden. 
Wird die Durchführung der Maßnahme delegiert und terminiert, kann dies in den Spalten „Bearbeiter*in“ und „Termin“ notiert werden. 
·  In der Spalte „MASSNAHME WIRKSAM/SCHUTZZIEL ERREICHT“ kann die Wirksamkeitsprüfung der getroffenen Schutzmaßnahme dokumentiert werden.
 

  
Bei Fragen oder Unterstützungsbedarf können Sie sich gern an den Bereich Arbeitsschutz (arbeitssicherheit@leuphana.de) wenden.
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